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Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2024 das endgültige Wahlergebnis in der Gemeinde 
Neukirchen ermittelt und wie nachfolgend aufgeführt festgestellt:

1. Zahl der Wahlberechtigten     56350
2. Zahl der Wähler     41390
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel       61000
4. Zahl der gültigen Stimmzettel     40780
5.  Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen        11762  

des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl
in der Gemeinde Neukirchen am 9. Juni 2024

6.  Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge zusammen abgegebenen gültigen Stimmen 
 (Gesamtstimmenzahlen der Wahlvorschläge) und Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge:

7. Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen
 

Die unter Nummer 1 - 4 genannten Personen sind in den Gemeinderat gewählt. 
Die unter Nummer 5 genannte Person ist als Ersatzperson in den Gemeinderat gewählt.

Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
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Alternative für Deutschland - AfD

Die unter Nummer 1 - 5 genannten Personen sind in den Gemeinderat gewählt. 
Die unter Nummer 6 - 13 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

DIE LINKE

Die unter Nummer 1 genannte Person ist in den Gemeinderat gewählt.

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD

Die unter Nummer 1 genannte Person ist in den Gemeinderat gewählt.
Die unter Nummer 2 - 4 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

 Unabhängige Wählervereinigung Neukirchen / Adorf

Die unter Nummer 1 genannte Person ist nicht in den Gemeinderat gewählt.

Wir für Neukirchen / Adorf

Die unter Nummer 1 - 7 genannten Personen sind in den Gemeinderat gewählt.
Die unter Nummer 8 - 14 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 Abs.1 
KomWO i.V.m. § 25 Abs.1 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung der Wahlergebnisse schriftlich 
oder zur Niederschrift gegen die Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt 
Erzgebirgskreis, Paulus - Jenisius - Straße 24 in 09456 Annaberg - Buchholz erheben. Die Übermittlung in elektronischer Form ist 
unzulässig.
Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.

Ordnungsamt/Wahlen

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2024 das endgültige Wahlergebnis in der Ortschaft 
Adorf ermittelt und wie nachfolgend aufgeführt festgestellt:

1. Zahl der Wahlberechtigten     1361
2.  Zahl der Wähler      1080
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel    1500
4. Zahl der gültigen Stimmzettel     1065
5.  Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen   3063 

des endgültigen Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl
in der Ortschaft Adorf am 9. Juni 2024
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Alternative für Deutschland - AfD

Die unter Nummer 1 - 5 genannten Personen sind in den Gemeinderat gewählt. 
Die unter Nummer 6 - 13 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

DIE LINKE

Die unter Nummer 1 genannte Person ist in den Gemeinderat gewählt.

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD

Die unter Nummer 1 genannte Person ist in den Gemeinderat gewählt.
Die unter Nummer 2 - 4 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

 Unabhängige Wählervereinigung Neukirchen / Adorf

Die unter Nummer 1 genannte Person ist nicht in den Gemeinderat gewählt.

Wir für Neukirchen / Adorf

Die unter Nummer 1 - 7 genannten Personen sind in den Gemeinderat gewählt.
Die unter Nummer 8 - 14 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Gemeinderat gewählt.

Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 Abs.1 
KomWO i.V.m. § 25 Abs.1 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung der Wahlergebnisse schriftlich 
oder zur Niederschrift gegen die Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt 
Erzgebirgskreis, Paulus - Jenisius - Straße 24 in 09456 Annaberg - Buchholz erheben. Die Übermittlung in elektronischer Form ist 
unzulässig.
Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.

Ordnungsamt/Wahlen

Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2024 das endgültige Wahlergebnis in der Ortschaft 
Adorf ermittelt und wie nachfolgend aufgeführt festgestellt:

1. Zahl der Wahlberechtigten     1361
2.  Zahl der Wähler      1080
3. Zahl der ungültigen Stimmzettel    1500
4. Zahl der gültigen Stimmzettel     1065
5.  Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen   3063 

des endgültigen Wahlergebnisses der Ortschaftsratswahl
in der Ortschaft Adorf am 9. Juni 2024
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Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann gemäß § 54 Abs.1 
KomWO i.V.m. § 25 Abs.1 KomWG innerhalb zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung der Wahlergebnisse schriftlich 
oder zur Niederschrift gegen die Wahl unter Angabe des Grundes Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Landratsamt 
Erzgebirgskreis, Paulus - Jenisius - Straße 24 in 09456 Annaberg - Buchholz erheben. 
Die Übermittlung in elektronischer Form ist unzulässig.
Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden.

Ordnungsamt/Wahlen

6.   Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge zusammen abgegebenen gültigen Stimmen 
 (Gesamtstimmenzahlen der Wahlvorschläge) und Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge:

7. Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen

Die unter Nummer 1 genannte Person ist in den Ortschaftsrat gewählt.

 Kultur- und Heimatverein Adorf (Erzgeb.) e.V. - KuHV Adorf

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD

 Die unter Nummer 1 genannte Person ist nicht in den Ortschaftsrat gewählt.

Wir für Adorf

Die unter Nummer 1 - 5 genannten Personen sind in den Ortschaftsrat gewählt.
Die unter Nummer 6 - 8 genannten Personen sind als Ersatzpersonen in den Ortschaftsrat gewählt.


